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Einleitung 

In einer globalisierten Welt machen sich das globale ökonomische Ungleichge-
wicht und die sehr unterschiedlichen Grade von Sicherheit und Stabilität im Na-
tionalstaaten-System immer mehr auch hier bemerkbar. Junge Menschen aus 
aller Welt finden den Weg in die Schweiz und sind auf vielschichtige Unterstüt-
zung angewiesen, um in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt partizipieren zu 
können.  
 
Dies schlägt sich in unserer alltäglichen Arbeit nieder. Vermehrt melden sich 
Jugendliche und junge Erwachsene, die während der Adoleszenz in die 
Schweiz eingewandert sind (spätmigrierte Jugendliche), im Zentrum Berufsin-
tegration Basel-Landschaft. Ihre Deutschkenntnisse und das Wissen über das 
hiesige Bildungssystem sind entsprechend ihrem erst kurzen Aufenthalt in der 
Schweiz noch klein. 
 
Es lassen sich zwei Hauptgruppen von jugendlichen Migranten und Migrantin-
nen identifizieren: 

 Gruppe 1: Junge Menschen, die aufgrund prekärer Lebensumstände und 
Verfolgung ihr Heimatland verlassen mussten, dafür teilweise hochris-
kante Fluchtrouten in Kauf nahmen und in der Schweiz um Asyl baten. 

 Gruppe 2: Junge Menschen aus dem EU-Raum (nicht wenige davon aus 
Mittelmeerstaaten), welche sich mit der Hoffnung in die Schweiz bege-
ben, hier stabilere Umstände und bessere Perspektiven als in ihrem 
Heimatland anzutreffen. 

Beide Gruppen sind – das zeigt die Erfahrung – mindestens in den ersten bei-
den Jahren nach ihrer Ankunft mit der primären Integration1 beschäftigt. An eine 
berufliche Integration, bzw. eine Berufsausbildung ist in dieser Zeit noch nicht 
zu denken. Vielmehr ist es notwendig, mit konsistenten Angeboten die Voraus-
setzungen für die sekundäre Integration2 zu schaffen, um die betroffenen Men-
schen nachhaltig zu integrieren und ihre persönliche und ökonomische Ablö-
sung von staatlichen Systemen zu erreichen.  
 
Aufgrund dramatischer Erlebnisse aus der Vergangenheit vor allem bei der 
Gruppe junger Menschen mit Fluchterfahrung sind ausserdem oftmals Trauma-
tisierungen oder  posttraumatische Belastungsstörungen  vorhanden. Dies stellt 
Helfersysteme und Unterstützungsangebote vor besondere Herausforderungen. 
Stabilität, Bildung und Sicherheit führen hin zu einer gelingenden Integration. 
 
Fazit 
Es gibt für diese neuen Herausforderungen keine bewährte Lösung bzw. keine 
passenden Antwort durch das System. Wenn diese nicht gefunden werden, 
geht unsere Gesellschaft das Risiko eine, eine Gruppe von jetzt noch jungen 
und formbaren Menschen an eine ungewisse Zukunft zu verlieren. Dies führt zu 
individuell und gesellschaftlich schwer einschätzbaren Konsequenzen.  

                                            
 
1
 Siehe Kapitel Definitionen 

   
2
 Siehe Kapitel Definitionen   
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Die Initianten und Initiantinnen des Projekts Los! erachten es als sinnvoll, mit 
einem Pilotversuch in diesem Bereich Wissen und Grundlagen zu generieren, 
um in Zukunft sinnvoll und effektiv mit der besprochenen Zielgruppe zu agieren.  
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1 Ausgangslage 

1.1 Ist-Zustand 

1.1.1 Bestehende Angebote 

Unsere Erfahrung zeigt, dass es zwar etliche Angebote zur primären Integration 
im Kanton BL gibt, dass diese aber nicht oder kaum koordiniert sind, die Qualität 
markante Unterschiede aufweist und oftmals von ökonomischen Interessen der 
Privatanbieter in diesem Sektor geprägt ist. Der Kanton BL führt seit Sommer 
2016 eigene IBK-Klassen (Integrations- und Berufswahlklassen), welche sich der 
primären Integration junger Menschen bis zum 20. Lebensalter annehmen.  
 

1.1.2 Situation im Zentrum Berufsintegration Basel-Landschaft 

Zunehmend mehr spätmigrierte Jugendliche 
aber auch junge Erwachsene, die in der 
Schweiz zwar bereits Bildungsangebote be-
sucht haben, eine Berufsintegration erst nach 
einem weiteren Prozessschritt möglich wer-
den wird, melden sich im Zentrum Berufsin-
tegration Basel-Landschaft und fragen um 
Unterstützung an. Bis anhin wurden diese 
Anfragen individuell begutachtet, beurteilt und 
bearbeitet. Nun ist aber die kritische Masse 
bezüglich Fallzahlen und Arbeitsaufwand er-
reicht und die Anfragen nicht mehr mit Indivi-

duallösungen zu bewältigen. Zudem zeigt sich, dass für diese Zielgruppe keine 
adäquaten Angebote zur Verfügung stehen, wenn die Grundprämisse ‚Bildung 
vor Arbeit‘ gelten soll. 
 

1.1.3 Prognose 

Rund 80 Jugendliche werden im Sommer 2017 und etwa doppelt so viele im 
Sommer 2018 die IBK abschliessen (Gruppe 1 Typus A3). Ein beträchtlicher Teil 
(Schätzung 50%) wird zum Zeitpunkt des Endes der IBK keine Anschlusslösung 
in eine berufliche Grundbildung haben. Eine weitere Gruppe von spätmigrierten 
Jugendlichen ohne genügend Berufsintegrations-Chancen sind diejenigen, die 
älter als 20 Jahre sind und darum keinen Anspruch auf 2 Jahre IBK haben. Aus 
dieser Gruppe werden im Zentrum Berufsintegration BL aktuell 20 Jugendliche 
beraten (Gruppe 1 Typus B4). 
 
Zudem sind in der Koordinationsstelle Brückenangebote in Liestal, 25 Anmel-
dungen von spätmigrierten Jugendlichen für eine Vorlehre BL eingegangen, die 
noch über keinen Vorlehrvertrag verfügen. Erfahrungsgemäss wird nur ein klei-
ner Teil einen Vorlehrvertrag abschliessen können. 

                                            
 
3
 Siehe Anhang 1/Definitionen 

4
 Siehe Anhang 1/Definitionen 
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Die meisten dieser Jugendlichen haben Aufenthaltsstatus F oder N. Dies bedeu-
tet eine unsichere und sehr belastende Ausgangslage für die Betroffenen. Nicht 
nur darum ist es nötig den Jugendlichen einen strukturierten Rahmen zu geben 
und sie beruflich zu integrieren, sondern auch, da viele Personen mit N-Ausweis 
in der CH bleiben werden. Aktuell beträgt die Schutzquote in der Schweiz 50%. 
Das heisst, 50% aller Menschen mit Bewil-
ligung N erhalten später eine F- oder B-
Bewilligung. Von den Menschen mit F-
Bewilligung kehren die wenigsten in ihre 
Herkunftsländer zurück. 
 
Wir schätzen, dass im Sommer 2017 rund 
50 Jugendliche in der geschilderten Situati-
on sein werden und im Sommer 2018 so-
gar noch mehr. Für einen Teil können indi-
viduelle Integrations-Lösungen gefunden 
werden. Für die Mehrheit wird es schwierig 
werden, ohne zusätzliche Massnahmen im 
Bildungssystem Tritt zu fassen. 
 

1.2 Grundlagen 

Eckpunkte aus der ‚Erklärung zu den Prinzipien für eine nachhaltige Integration 
von spät zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Arbeits-
markt und die Gesellschaft in der Schweiz‘5: 
 
Strategisches Ziel: 95% aller 25-Jährigen in der Schweiz verfügen über einen 
Abschluss auf der Sekundarstufe II im Sinne des schweizerischen Bildungsge-
setzes. 
 
Zielpublikum: Dieses strategische Ziel es gilt insbesondere auch für spät zuge-
wanderte Personen anzustreben,…. 
 
Bildung vor Arbeit: Das Ziel, dass 95% aller 25-Jährigen über einen Abschluss 
auf der Sekundarstufe II … verfügen sollen, wird im Bewusstsein, dass es für 
diese Zielgruppe … sehr hoch gesteckt ist, bestätigt.  
 
Ausbau und Flexibilisierung der bestehenden Angebote 
 
 

1.3 Bedarf  

Obwohl der Kanton im Rahmen der Berufsintegration Basel-Landschaft und an-
deren Institutionen verschiedene Angebote für spätmigrierte Jugendliche zur Ver-
fügung für stellt,  fällt ein Teil dieser Gruppe zwischen Stuhl und Bank, da sie die 
Grundvoraussetzungen für den Einstieg in eine Ausbildung nicht erfüllen.  

                                            
 
5
 Siehe Anhang 2/Vollständige Erklärung der EDK 
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Konkret bedeutet das, dass für die Zielgruppe 1 und 26 eine Brücke zwischen 
integrationsspezifischen und regulären Bildungsangeboten fehlt. Wird diese Brü-
cke durch ein Angebot wie das Projekt Los! geschlagen, hat ein beträchtlicher 
Teil dieser Jugendlichen Zugang zu einer beruflichen Grundbildung. Die Jugend-
lichen  können zu Fachkräften für den Arbeitsmarkt der Zukunft ausgebildet wer-
den. 
 

1.4 Grundannahmen 

Jugendliche der Zielgruppen 1 und 27 müssen in folgenden Kernkompetenzen 
geschult werden, um in einer beruflichen Grundbildung anzukommen: 
 

 Sprachniveau Niveaustufe B1 abgeschlossen 

 Kulturkompetenzen8 des Alltags und des Arbeitsleben 

 Kenntnisse des Bildungssystems 

 Gesundheit und Aufklärung/Prävention 
 
Um Jugendliche der Zielgruppe 1 und 29 zu erreichen, sind folgende methodi-
schen Rahmenbedingungen elementar: 
 

 Unkonventionelle Bildungszugänge in Abgrenzung zum klassischen 
Schulunterricht 

 Sicherheit, Konstanz und Struktur 
 
  

                                            
 
6
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7
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8
 Siehe Anhang 1/Definitionen   

9
 Siehe Anhang 1/Definitionen 
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2 Projektidee 

Jugendliche der Zielgruppe 1 und 210 besuchen während maximal einem Jahr 
das Projekt Los!. Es werden ihnen Bildungsräume und Lernfelder zur Verfügung 
gestellt, in welchen sich die Teilnehmenden stabilisieren, lernen und entwickeln 
können. Parallel dazu werden sie durch Beratungspersonen des Zentrums 
Berufsintegration BL begleitet und unterstützt, um im Anschluss an das Pro-
gramm in eine erste berufliche Grundbildung überzutreten. So kann die Brücke 
zwischen migrationsspezifischen und regulären Bildungsangeboten geschlagen 
werden. 
 

2.1 Ziele 

2.1.1 Operatives Ziel  

Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund werden so geför-
dert, dass sie sich nach maximal einem Teilnahme-Jahr in die regulären Bil-
dungsstrukturen der Schweiz integrieren können. Eine Integration in eine erste 
berufliche Grundbildung hat dabei Priorität.  
Gemäss der EDK – Erklärung11 sollen 95% aller Menschen bis vor Erreichen des 
25. Lebensjahres eine erste berufliche Grundbildung absolviert haben. Mit spät-
eingewanderten Jugendliche ist dieses Ziel mit den aktuellen Strukturen sehr 
schwer zu erreichen. Mit dem Projekt Los! werden die Türen für diese neue Ziel-
gruppe in Richtung Berufsintegration geöffnet. 
 

2.1.2 Strategisches Ziel 

Die Zeit drängt, denn wie in Kapitel 1.1 dargelegt, werden bereits diesen Sommer 
eine beachtliche Zahl an jungen Menschen ohne Anschluss an die IBK oder ähn-
lichen Bildungsinstitutionen dastehen. Darum besteht akuter Bedarf an Plätzen 
wie denjenigen des Projekts Los!.  
Aufgrund der Dringlichkeit und der Notwendigkeit, zeitnah, innovativ, effizient und 
mit finanzieller Sicherheit in eine Pilotphase zu starten, sind Drittmittel  zur An-
schubfinanzierung während der ersten zwei Jahre nötig.  
 
Zeigt es sich, dass mit diesem Projekt die operativen Ziele erreicht werden kön-
nen, sollen die Angebotsplätze nach der Pilotphase in die Verantwortung des 
Staates übergehen, genauer gesagt dem Bildungs- und Sozialsystem übergege-
ben werden, um somit einen längerfristigen Bestand des Angebotes zu sichern, 
sofern der Bedarf gleichbleibend sein wird.  
 

2.2 Zielgruppe 

Teilnehmende sind Jugendliche und junge Erwachsene, die: 

                                            
 
10

 Siehe Anhang 1Definitionen 
11

 Siehe Anhang 2/Erklärung EDK 
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 bei Eintritt maximal 24 Jahre alt sind 

 zur Gruppe der spätmigrierten Jugendlichen gehören 

 Basiskenntnisse in Deutsch haben 

 schulisch bildungsfähig sind (Ausschlussgrund Analphabetismus oder 
keine Grundkenntnisse in Mathematik) 

 psychisch und strukturell so stabil sind, so dass sie eine Tagesstruktur 
konstant einhalten können 

 den Willen haben, in näherer Zukunft eine Ausbildung zu absolvieren 
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2.3 Indikation für das Vollzeitprogramm Integration 

Die Plätze des Los! stehen für Jugendliche bereit,  
 

 die bereits Bildungsangebote wie bspw. die IBK in der Schweiz in 
Anspruch genommen haben, aber die Berufsintegrationsreife noch nicht 
erlangt haben bzw. der Spracherwerbsprozess noch nicht genügend 
fortgeschritten ist.  

 die aufgrund psychischer Instabilität, 
Unsicherheiten in 
Kulturkompetenzen12, Unkenntniss des 
Ausbildungssystems und weiteren 
Faktoren aktuell keine berufliche 
Integration erreichen können. 

 die sich unter guten Bedingungen und 
mit professioneller Begleitung innert 
Jahresfrist in ein reguläres Bildungs-
angebot integrieren können. 

 die das Ziel haben, eine berufliche 
Grundbildung oder eine andere Aus-
bildung zu absolvieren.  

 die schulische Minimalanforderungen in Mathematik und Deutsch erfüllen 
(schulische Bildungsfähigkeit muss gewährleistet sein). 

 die bereit sind, sich während maximal einem Jahr ohne finanzielle Anreize 
auf eine Ausbildung vorzubereiten. 

 die Bereitschaft zeigen, an individuellen Zielsetzungen zu arbeiten, die 
aufgrund der Erkenntnisse der vorher besuchten Bildungsinsitutionen und 
der Abklärungen im Projekt Los! formuliert werden. 

 

2.4 Projektphasen 

2.4.1 Pilotphase 

Das Pilotprojekt startet mit acht bis zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
(18- bis 24-jährig). Die Pilotphase umfasst zwei Jahre und die maximale Verweil-
dauer der Teilnehmenden 12 Monate. Während dieser Zeitspanne können aus-
reichend Erfahrungen gesammelt werden, um das Projekt zu evaluieren und  für 
den weiteren Betreib allenfalls zu modifizieren. Der Pilot startet im August 2017 
und dauert bis August 2019. 
Aufgrund der Dringlichkeit und der Notwendigkeit, zeitnah, innovativ, effizient und 
mit finanzieller Sicherheit in eine Pilotphase zu starten, sind Drittmittel zur An-
schubfinanzierung während der ersten zwei Jahre nötig.  
 

                                            
 
12

 Siehe Anhang 1/Definitionen 
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2.4.2 Implementierung Regelstruktur 

Zeigt es sich, dass mit diesem Projekt die operativen Ziele erreicht werden kön-
nen, sollen die Angebotsplätze nach der Pilotphase in die Verantwortung des 
Staates übergehen, genauer gesagt dem Bildungs- und Sozialsystem übergege-
ben werden, um somit einen längerfristigen Bestand des Angebotes zu sichern, 
sofern der Bedarf gleichbleibend sein wird.  

3 Inhaltliche Umsetzung 

3.1 Dauer  

Das Programm ist auf eine Teilnahme von einem Jahr ausgelegt. Der Eintritt ins 
Programm ist laufend möglich. Nach sechs Monaten Teilnahme wird über einen 
weiteren Verbleib von sechs Monaten befunden. 
 

3.2 Grobe Phasenstruktur 

Das Programm des Projekt Los! ist in drei Phasen eingeteilt: 
 

 
 
Die Phasen können nicht klar abgegrenzt werden und sind somit Richtwerte. Al-
lerdings dürfen sich die Anforderungen an die Teilnehmenden in den einzelnen 
Phasen verändern beziehungsweise zunehmen. 
 

3.3 Mögliche Wochenstruktur 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

09.00 – 
12.00 

Werkraum Werkraum Lernforum Werkraum Lernforum 

Mittag  Kochen  Kochen  

13.00 – 
17.00 

Werkraum Lernforum 
Informatik 

Transkulturelles 
Forum  

Werkraum Termine, 
Coaching,  
Behördengänge 

16.15 – 
18.15 

Deutschkurs  Deutschkurs  

 

Anamense 

Beobachtung und Ankommen 

ca 4 Monate 

Handlungsphase 

Stabilisierung und intensiver 
Deutscherwerb 

ca 5 Monate 

Integration in Ausbildung 

 

ca 3 Monate 
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3.4 Haltung 

Zugänge zum Erwecken und Erweitern von Kompetenzen können auf verschie-
dene Weisen gelegt werden. Jeweilige Kursverantwortliche prägen massgebend, 
wie die inhaltlichen Vorgaben transportiert werden. Wenn immer möglich ist die 
Devise aber: weg vom klassischen Schulunterich hin zu kreativen, mehrdimensi-
onalen Bildungsräumen. Dies bedarf einer hohen transkulturellen Kompetenz, 
Flexibilität und Kreativität der Organisation und der Programmverantwortlichen. 
 

3.5 Inhaltliche Eckpfeiler 

 Erwerb der deutschen Sprache mit Ziel Niveaustufe B1 
 Erwerb von relevanten Kulturkompetenzen13 im Alltag und mit einem spe-

ziellem Fokus auf das Arbeitsleben 
 Erwerb Kenntnisse des Bildungssystems 
 Gesundheit und Aufklärung/Prävention 

 

3.6 Besondere Herausforderungen 

Transkulturelle Fragestellungen, hiesige Systemkenntnisse, insbesondere der 
Zugang zum Berufsbildungssystems CH, Umgang mit traumatisierten Menschen 
und interkulturelle Transferleistungen  
 

3.7 Ausgestaltung des Inhalts 

Das methodische Handeln ist Mittel zum Zweck: Ob Kochen, Schreinern, Malen, 
Theaterspielen, Bücher lesen, Sport treiben oder Aufträge umzusetzen, Ziel 
muss es immer sein, in Kon-
takt zu kommen, Sicherheit 
und Selbstvertrauen zu ver-
mitteln. Dabei soll die deut-
sche Sprache invasiv, aber 
auch strukturiert erlernt, Kul-
turkompetenzen erweitert und 
zum richtigen Zeitpunkt unse-
re Arbeitswelt kennen gelernt 
und erfahren werden.  
 

3.8 Abklärung  

Massgebend für eine erfolgs-
versprechende Arbeit ist eine 
sorgfältige Anamnese des Ist-
Zustandes der Teilnehmen-
den. Zu dieser Standortabklärung in der ersten Phase des Programms gehören: 

                                            
 
13

 Siehe Anhang 1/Definitionen   
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 Einsammeln von Erkenntnissen von anderen aktuell oder ehemals betei-
ligten Institutionen. 

 Vorabklärungen im Intake des Zentrum BI BL 

 Vorabklärungen aus der Beratung 

 Sprachstandanalyse im Zentrum BI BL 

 (bei ausreichenden Sprachverständnis) Testtag im Zentrum BI BL 

 bei diffusen Anzeichen von gesundheitlichen, psychischen Belastungen 
eine Berufsintegrationsabklärung 

Aufgrund dieser Abklärungen können massgeschneiderte, individuelle Prozess-
schritte definiert werden.  
 
 
 

3.9 Resultatsicherung 

Teilnehmende erhalten nach Abschluss des Programms ein Arbeitszeugnis. Zu-
dem erstellt die Kursleitung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Beratungs-
person einen Abschlussbericht, in welchem eine Einschätzung des aktuellen Bil-
dungsstands, aber auch der Entwicklungsprozesses des/der Jugendlichen be-
schrieben wird.  
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4 Organisation und Trägerschaft 

Träger des Projekts Los! ist der Förderverein Mentoring. Der Förderverein Men-
toring wurde  2003 gegründet und trug in der damaligen Pionierphase massge-
blich zur Entwicklung und Implementierung des Programms „Mentoring für Ju-
gendliche“ bei. Gemäss  geltenden Statuten kann der Verein eigene Projekte im 
Bereich berufliche Integration initiieren und betreiben. Mitglieder des Vereins sind 
grösstenteils ehemalige oder noch aktive MentorInnen. 
 

4.1 Betriebsstruktur Projekt Los! 

 
 
 

4.2 Evaluation und Qualitätssicherung 

Das Projekt wird evaluiert. Eine Begleitgruppe beobachtet, reflektiert und beurteilt 
den Entwicklungsprozess des Projekts. 
 

4.3 Kooperationen und interinstitutionelle Zusammenarbeit 

Die Umsetzung des Projekts Los! erfolgt in enger Absprache, Koordination und 
Kooperation mit dem Zentrum Berufsintegration BL. 
 
Zu den weiteren relevanten Partnern und Partnerinnen zählen die IBK, die Be-
rufsberatung BL, die Anlaufstelle für Asylsuchende, (private) Sozialdienste, das 
Gesundheitssystem und Akteure im Asylwesen.  

operative Ebene 

inhaltliche Umsetzung 

 

Betreiber 

operative und konzeptionelle 
Verantwortung 

Trägerschaft 

Anstellungsbehörde 
Förderverein 

Mentoring 

Zentrum 
Berufsintegration 

BL 

Fachperson 
Schulung 

Fachperson 
Werkstatt 

Case Manager 

Berufs-
integrationscoach 

Mentoring für 
Jugendliche 

Mentor/Mentorin 
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Anhang 1 

Abkürzungsverzeichnis 

 

VZP i Vollzeitprogramm Integration  

BIC Berufsintegrationscoaching 

CM Case Management 

BrA Brückenangebote 

BI  Berufsintegration 

IBK Integrations- und Berufswahlklasse 

EDK Eidgenössische Erziehungskonferenz 

 

Definitionen 

Typologie Zielgruppen:  
Gruppe 1: Junge Menschen, die aufgrund prekärer Lebensumstände und Verfol-
gung ihr Heimatland verlassen mussten, dafür teilweise hochriskante Fluchtrou-
ten in Kauf nahmen und in der Schweiz um Asyl baten. 

Typus A: hat bereits migrationsspezifische Bildungsangebote (IBK, 
Deutschkurs) in der CH absolviert 
Typus B: hat noch keine Bildungsangebote in der CH besucht 

Gruppe 2: Junge Menschen aus dem EU-Raum (nicht wenige davon aus Mittel-
meerstaaten), welche sich mit der Hoffnung in die Schweiz begeben, hier stabile-
re Umstände und bessere Perspektiven als in ihrem Heimatland anzutreffen. 

Typus A: hat bereits migrationsspezifische Bildungsangebote in der CH 
absolviert. 
Typus B: hat noch keine Bildungsangebote in der CH besucht 

Kulturkompetenzen: Leben und Zusammenleben in der Schweiz – Soziales 
Lernen: Vermittlung von Grundlagen für eine nachhaltige soziale und berufliche 
Integration in der Schweiz: Schlüsselkompetenzen, Werte und Normen, Alltags-
bewältigung und Zusammenleben.   
 
Primäre Integration: Spracherwerb Grundlagen (A2), Kennenlernen der hiesi-
gen Gepflogenheiten, Regelung von Aufenthalt und Existenz, sich einfinden und 
Zukunft planen. 
 
Sekundäre Integration: Die MigrantInnen sind angekommen und habe ihr Le-
ben soweit geregelt, dass sie ihre Zukunftsplanung umsetzen können. Ihre 
Sprachkenntnisse sind soweit gediehen, dass sie sich in der deutschen Sprache 
(B1) verständigen können und eine Ausbildung absolvieren oder einer Erwerbs-
arbeit nachgehen können. 
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Anhang 2: 

Richtlinien EDK  

Generalsekretariat | Secrétariat général 
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3000 Bern 7 | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, www.edk.ch, 
edk@edk.ch 
IDES Informationszentrum | Centre d’information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 51 10, ides@edk.ch 

 
 
Erklärung zu den Prinzipien für eine nachhaltige Integration von spät zugewanderten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft in 
der Schweiz 
 
Beschluss der EDK-Plenarversammlung vom 23. Juni 2016 im Einvernehmen mit dem Staatssekreta-
riat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und dem Staatssekretariat für Migration (SEM) 
 
Ausgangslage 
Die Teilhabe am sozialen und wirtschaftlichen Leben für Personen, die eine rechtlich und persönlich 
langfristige Bleibeperspektive in der Schweiz haben, ist aus gesellschaftlicher und staatspolitischer 
Perspektive zentral. Für spät zugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene steht deshalb – wie 
für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen – der Zugang zu Bildungswegen im Vordergrund, die 
zu einem staatlich anerkannten Abschluss auf der Sekundarstufe II und/oder der Tertiärstufe führen. 
 
Hierfür hat das schweizerische postobligatorische Bildungssystem mit seiner Flexibilität und Durchläs-
sigkeit und auch dank starker Partnerschaften mit den Wirtschaftsverbänden und den Betrieben im 
Berufsbildungsbereich sehr gute Voraussetzungen, die es zu nutzen gilt. 
 
Strategisches Ziel 
Hintergrund der nachstehenden Grundsätze bildet das strategische Ziel, welches die Bildungsbehör-
den von Bund und Kantonen für das schweizerische Bildungssystem seit Jahren verfolgen
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: 95 % 

aller 25-Jährigen in der Schweiz verfügen über einen Abschluss auf der Sekundarstufe II im Sinn des 
schweizerischen Bildungsrechts. 
 
Grundsätze 
 
1. Zielpublikum 
Dieses strategische Ziel gilt es insbesondere auch für spät zugewanderte Personen anzustreben, 
welche im postobligatorischen Alter zuwandern und eine rechtliche und persönliche Bleibeperspektive 
in der Schweiz haben sowie das Potenzial und die persönliche Motivation für einen Bildungsabschluss 
mitbringen. 
 
2. Bildung vor Arbeit 
Das Ziel, dass 95 % aller 25-Jährigen über einen Abschluss auf der Sekundarstufe II im Sinn des 
schweizerischen Bildungsrechts verfügen sollen, wird im Bewusstsein, dass es für die Zielgruppe der 
spät zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr hoch gesteckt ist, bestätigt. Darum 
muss das Prinzip «Bildung vor Arbeit» und selbstredend auch das Prinzip «Arbeit vor Sozialhilfe» 
soweit als möglich auch für dieses Zielpublikum gelten. 
 
In der praktischen Umsetzung soll das Prinzip insofern flexibel gehandhabt werden, als der Zugang zu 
einer Ausbildung durchaus auch über eine vorgängige Arbeitserfahrung erfolgen kann. 
 

3. Interinstitutionelle Zusammenarbeit 
Damit eine nachhaltige Integration der spät zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft in der Schweiz gelingt, braucht es im Sinn der interinstitutionel-
len Zusammenarbeit auf allen staatlichen Ebenen – Bund, Kantone, Gemeinden – und untereinander 

                                            
 
14 Chancen optimal nutzen. Erklärung von 2011 und Erklärung von 2015 zu den gemeinsamen bildungspolitischen Zielen 

für den Bildungsraum Schweiz. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und Schwei-
zerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Bern, 30. Mai 2011 und 18. Mai 2015. 
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eine stringente Kooperation, die insbesondere von den Akteuren im Integrations-, Migrations- und 
Sozialbereich sowie im obligatorischen und postobligatorischen Bildungsbereich (inkl. Berufs-, Stu-
dien- und Laufbahnberatung) geleistet wird. 
 
4. Zusammenarbeit mit den Partnern der Arbeitswelt 
Die berufliche und wirtschaftliche Integration von spät zugewanderten Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen gelingt nur, wenn die Partner der Arbeitswelt einen Beitrag leisten, indem sie insbesondere 
Praktikums- und Ausbildungsplätze für diese bereitstellen. Wir werden in diesem Sinn auf die Wirt-
schaftsverbände sowie die einzelnen Branchen zugehen und mit ihnen verbundpartnerschaftliche 
Vereinbarungen anstreben. 
 
5. Ausbau und allenfalls Flexibilisierung der bestehenden Angebote 
Wir gehen davon aus, dass die hohe Zahl spät zugewanderter Jugendlicher und junger Erwachsener 
in der Schweiz grundsätzlich durch die bestehenden Angebote der Integrationsförderung und des 
postobligatorischen Bildungssystems aufgefangen werden kann (Aufbau auf bestehenden Strukturen). 
Diese bereits vorhandenen Angebote (insb. die Angebote der Integrationsförderung und die Bildungs-
angebote an der Nahtstelle I) sind allenfalls auf das Zielpublikum hin anzupassen und zu flexibilisieren. 
Dabei sind pragmatische und effiziente Lösungen zu suchen, die durch ein Monitoring auf gesamt-
schweizerischer Ebene regelmässig evaluiert werden.  
 
Aktuell müssen die Angebote mit den entsprechenden finanziellen Konsequenzen quantitativ ausge-
baut werden (siehe auch Punkt 7). 
 
6. Individuelle Bildungsverläufe ermöglichen: Triage und Fallführung 
Spät zugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene bringen unterschiedliche soziale und schuli-
sche Voraussetzungen mit. Sie verfügen auch rechtlich über unterschiedliche Rahmenbedingungen. 
Ihre bereits vorhandenen Kompetenzen und Qualifikationen sind anzuerkennen und anzurechnen. 
Abklärung und Zuweisung in passende Angebote (Standortbestimmung/Triage) und eine stringente 
Fallführung (Begleitung/Coaching) sind oftmals entscheidende Faktoren, wenn es um die Frage geht, 
ob sie gesellschaftlich und beruflich in der Schweiz Fuss fassen können. Dieses unterstützende Sys-
tem muss bildungsbiografisch möglichst frühzeitig einsetzen, und – sofern notwendig – eine kontinuier-
liche Begleitung gewährleisten. Dabei sind pragmatische und finanzierbare Lösungen zu suchen. 
 
Nicht alle spät zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen können und/oder wollen jedoch 
in einen postobligatorischen Bildungsgang in der Schweiz eintreten. Das bestehende System sieht 
auch Möglichkeiten vor, wie Personen, die direkt in den Arbeitsmarkt eintreten, einen schweizerisch 
anerkannten Berufsabschluss nachholen können. Auch diese Möglichkeiten gilt es weiterzuentwickeln. 
 
7. Behördliche Verantwortung und Finanzierung 
Die Angebote der Integrationsförderung, welche die spät zugewanderten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in einer ersten Phase auf die Bildungsangebote vorbereiten, liegen in der Verantwortung 
der Integrations- beziehungsweise der Migrationsbehörden oder der Sozialbehörden und sind in der 
Regel über die kantonalen Integrationsprogramme (KIP) zu finanzieren. Die Bildungsangebote inkl. die 
Angebote der Nahtstelle I im Sinn von Artikel 7 der Berufsbildungsverordnung des Bundes
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  liegen in 

der Verantwortung der Bildungsbehörden und sind in der Regel durch diese zu finanzieren. 
 
Eine befriedigende Regelung der Finanzierung ist entscheidend, um die oben aufgeführten Prinzipien 
umzusetzen. Für die Abschätzung des Finanzierungsbedarfs sollen in einem weiteren Schritt die aktu-
ellen Fallkosten eruiert werden. 
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 412.101 Verordnung über die Berufsbildung (BBV) vom 19. November 2003 (Stand am 1. Januar 2016). 


